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Familienpflege – Hilfe in schwieriger Zeit 
 
 

Wenn in einer Familie das erziehende und haushaltsführende Elternteil – in der Regel die 
Mutter - ausfällt, gerät der Familienalltag schnell ins Wanken. Das muss aber nicht sein. 
Im Krankheitsfall besteht nämlich Anspruch auf Familienpflege. Das Zentrum für Pflege 
und Gesundheit bietet Ihnen Familienpflege an. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie 
kurz informieren. Für ein persönliches Gespräch stehen wir zur Verfügung. 
 
Familienpflege ist möglich bei: 
 

 schwerer Erkrankung der Mutter  

 Krankenhaus-, Kur-, oder REHA-Aufenthalt  

 körperlicher oder psychischer Überforderung  

 Notsituationen bei Alleinerziehenden  

 besonderen Belastungen durch Kinder mit Behinderung 

 Risikoschwangerschaft  

 Entbindung: Betreuung der Geschwisterkinder während des Krankenhausaufenthal-
tes der Mutter oder Betreuung von Mutter und Kindern zuhause  

 Mehrlingsgeburten, Unterstützung der Mutter in den ersten Wochen  

 Krankenhausaufenthalten von Kindern: wir versorgen die Geschwisterkinder, wenn 
Mutter oder Vater mit ins Krankenhaus gehen 

 und in anderen Notlagen  
 
Wichtig ist, den Kindern das vertraute Zuhause zu erhalten.  
 
Unsere Mitarbeiterin hält den gewohnten Tagesablauf in Ihrer Familie aufrecht:  
 

 Sie betreut die Kinder, bringt sie zur Schule oder in den Kindergarten, geht mit ih-
nen auf den Spielplatz, hilft bei den Hausaufgaben, gibt Anregungen für die Frei-
zeitgestaltung oder spielt mit ihnen  

 Sie führt den Haushalt weiter. Dazu gehört z.B.: kochen, spülen, aufräumen, bü-
geln, wöchentliche Reinigung der Wohnung, einkaufen  

 Sie versorgt Säugling(e) und Mutter nach der Geburt  

 Und: Sie behält den Überblick in Krisensituationen!  
 
Unsere Mitarbeiterinnen sind ausgebildete Fachkräfte.  
 
Sie sind qualifiziert in den Bereichen Pädagogik, Hauswirtschaft und Pflege. Sie sind vor-
bereitet auf die besonderen Anforderungen eines Einsatzes in Krisenzeiten innerhalb ei-
nes Familiensystems. Zu Beginn des Einsatzes werden zwischen der Mitarbeiterin und 
Ihnen alle Aufgaben und besonderen Regelungen besprochen. Sie entscheiden, welche 
Aufgaben unsere Mitarbeiterin übernehmen soll und welche nicht.  
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Wer bezahlt die Kosten?  
 
Familienpflege ist unter der Bezeichnung "Haushaltshilfe" eine Leistung der gesetzlichen 
Krankenkassen, wenn Sie  
 

 mindestens ein Kind unter 12 Jahren haben (bei AOK, TK und anderen Kranken-
kassen: ein Kind unter 14 Jahren) oder  

 ein behindertes Kind (bei allen Kassen) haben.  

 Einige Kassen zahlen auch Haushaltshilfe bei Vorliegen einer akuten Erkrankung, 
ohne dass Kinder im Haushalt leben.  

 
Voraussetzung ist eine Bescheinigung des Arztes, dass Sie (die haushaltsführende Per-
son), aufgrund einer akuten Erkrankung derzeit nicht in der Lage sind, den Haushalt weiter 
zu führen und Ihre Kinder zu betreuen und deshalb eine "Haushaltshilfe" benötigen. Die 
Bescheinigung des Arztes muss gut begründet sein. Sie sollte die nötige Stundenzahl der 
Hilfe pro Tag und die ungefähre Zeitdauer enthalten.  
 
Der Gesetzgeber verlangt wie bei allen Leistungen im Gesundheitsbereich eine Zuzah-
lung von 10% der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € pro Tag. Diese Zuzahlung ent-
fällt bei Leistungen wegen Schwangerschaft oder Geburt.  
 
Die Kassen zahlen keine Haushaltshilfe, wenn eine weitere Person zuhause ist, die den 
Haushalt übernehmen könnte (z.B. der Vater). Private Krankenversicherungen zahlen 
häufig keine Haushaltshilfe-Leistungen! Andere Kostenträger sind Rentenversicherungs-
träger, Unfallversicherungen, Jugendhilfeträger und andere. Wir informieren Sie gerne 
über die verschiedenen Möglichkeiten. Selbstverständlich können Sie auch privat bezah-
len. Oder, liebe Großeltern, schenken Sie ihren Kindern zur Geburt des oder der Enkel 
einen Gutschein für Familienpflege!  
 
Was wir noch leisten können  
 

 Sie kommen mit ihrem Haushalt nicht hinterher? Wir bieten Ihnen "Entlastungsein-
sätze" zu verbilligten Stundensätzen an.  

 Ihr Kind ist krank und beide Eltern müssen arbeiten? Wir betreuen Ihr Kind zuhau-
se. Mit Ihrer Krankenkasse sollten sie klären, ob statt Freistellung von der Arbeit ei-
ne Familienpflegerin gezahlt wird.  

 Ein naher Angehöriger benötigt Pflege? Wir bieten ambulanten Kranken- und Al-
tenpflege. 

 
 
Rufen Sie uns an! Wir sind für Sie da! 

Tel. 0521 5575-255 


